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zu 486/3. \) Anfragabean,wortuns 

Unter Bezugnahme auf die Anf.rage der Abg.Dr'lM 1 g EI c h und Genossen 

vom 20.Mai 1952~ betreffend geschäftliche Betätigungen der Familie Joham, teilt 

Bundesminister für Finanzen Dr .. K ami t z folgendes mit: 

"Der Nationalrat hat mi1i Entsohliessung vom 14 .. Mai 1952 o.en Rechnungs­

hof ersucht, den Bericht übßr die Gebarung der vers.taatlichten Banken unverzüg. . 

lich vorzulegen. Vor Annahme dieser Entschliesaung hat Präsident Dr.$chlegel 

die Erklärung abgegeben, dass der Reohnungshof diesen Beriohtder Bundesre­

gierung mit dem Ersuchen übermittelt hat, ihn den verstaatlichten Banken zur 

Gegenäusserung zuzumitteln und dem Rechnungshof die Gegenäusserung zur Kenntnis 

.zu bringen. Der Rechnungshof werde wie in allen analogen Fällen nach Einlangen 

derStellung:nahme .der eingeschautenUnternehmungen dem Nationalrat seinen, den 

gesetzlichen Vorschriften entsprechenden Endberioht.vorlegen.Ausserdem hat 

Präsident Dr. Schlegel darauf. hingewiesen, dass deZ. Rechnungshof bei seiner. Be­

riChterstattung a1'1 den Nationalrat an die Wahrung das Bankgeheimnisses gebunden 

ist. 
Da der Bericht de's RechnungshOfes über die Gebarung de~ verstaatliohten 

Banken dem Hohen Hause noch nicht vorli'egt und lchdiesem.Beridht nicht vorgreifen 

kannj bin ioh im gegenwärtigen Zeit~nkt nioht in der ;Lage, die Anfrage der 

. Abg.Dr.Migsoh und Genossen auf Grund der Feststellungan im Prüfungsberioht des 

Rechnungshofes zu beantworten. 

Naoh den mir aus Bankkreisen vorliegenden Informationen bedienen sioh 

unsere Kreditinstitute zur Abwicklung ihrer Gaschäftsfälle im Ausland in erster 

Linie der Bankinst:l.t;ite in den betreffenden Ländern. Nach einer ErkJ.ärung dar 

Creditanste.lt-Bankverein hat sich dieses Inst:i.tutder Mitwirkung einer Londoner 

Firma., a.n dal' d~r Sohn des Generaldirektors. Dr.Joham beteiligt' ist, bei Abwioklung 

von laufenden Bankgeschäften nioht bedient. Ausserdem ha.t der Vorstand der 

Creditanstalt-Bankverein die Erklärung abgegeben,dass es in keiner Weise 2oU­

treffend ist, dass die Creditanstalt"",Bankverein alle oder einen erheblichen teil 

ihrer englisohEm Geschäftsfälle über eine Firma des Sohnes des Generaldirektors 

Dro,Jeham abgewickelt hat. Nach dieser Darstellung kann semit keine Rede davon 

sein, dass der genannten englischen Firma eine Monopolstellung eingeräumt ist. 

Das gleiche gilt für elie in der Jmf'rage erwähnte f'ranEöa;sche Firma, d,;i.e vor 

Beendigung der Liquidation stehto 

, Naoh der gegebenen Reohtslage ist eine Zustimmung des Bundesministeil1iums 
für Finanzen zur Herstellung von Gesohäftsverbindungen der Banken nicht er­
fordeJ:'lich." ..... -" ..... 
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